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Am Diskussionsabend, den am 18. September die BGB-Mit- 
telstandspartei Brütten veranstaltet hat, kamen et- 
liche Themen zur Sprache, die die Brüttener Gemüter 
bewegen. Bekanntlich bestehen überall Meinungsver- 
schiedenheiten und Unklarheiten betreffend die private 
und öffentliche Entwicklung unseres Dorfes. Zuerst 
rief die vermeintlich horrende Kaufsumme eines Grund- 
stücks nach Erläuterung. Der Gemeindepräsident, Hans 
Baltensperger, erklärte dazu das Vorgehen und die 
Ueberlegungen des Gemeinderates, so dass nun ein Preis 
von umgerechnet ca. Fr. 128.-/m2 als durchaus -be- 
rechtigt erscheint. 

Bine Frage, die ebenfalls an die Behörden gerichtet 
und vom Gemeindepräsidenten beantwortet wurde, betraf 
die Handhabung der Ausnützungsziffern bei Baubewil- 
ligungen. Die Ellbogenfreiheit der Behörde ist ja 
limitiert durch unsere Bauordnung und das bestehende 
Gesamtüberbauungsprojekt, das von Heimatschutz, Planer 
Dr. Kunz, der Baukommission usw. zur Zeit noch ge- 
prüft wird. Daran haben sich Bauherr und Behörde zu 
halten. Wenn nun von behördlicher Seite vom Bauherrn 
mehr Rücksicht aufs Dorfbild gefordert werden muss, 
als es die Bauordnung verlangt, ist es verständlich, 
dass auch ein Preis - hier eben höhere Ausnützungs- 
ziffer - dafür bezahlt werden muss. 

Das Ermessen des Gemeinderates und seine Handhabung 
der Ausnahmeartikel in der Bauordnung ist bis heute 
dem Dorfbild gerecht geworden, weshalb uns der Satz: 
"Der Gemeinderat kann .„»." nicht: zu. beunruhigen 
braucht.



Es gibt in unserer Gemeinde beunruhigendere Probleme, 

die allerdings mit den Vorschlägen von Dorfbild- 

schützern nicht gelöst sind. Wenn es um die Sicher- 

heit von Menschen geht, dürfen heutzutage unmöglich 

Dorfbildschutzfragen dieser Sicherheit vorgehen. Auf 

einer oft begangenen Strasse sind Menschen noch im- 

mer gefährdeter gewesen als auf einem Trottoir und 

eine Lösung nach "Umwegen'! ist unrealistisch, ja zum 

Teil unrealisierbar. 

Als letzter Baustein des Anstosses musste unsere Bau- 

ordnung selbst herhalten; ihre Revision oder viel- 

leicht Teilrevision drängt sich früher oder später 

auf. Hand in Hand mit Baufragen geht die Finanzierung. 

Sollen wir unseren Steuerfuss senken ? Sollen wir ohne 

Finanzausgleich und Staatsbeiträge auskommen ? Wie 

wollen wir denn unsere Bauvorhaben verwirklichen, wie 

unsere Schulden tilgen ? Woher das Geld nehmen für 
die grossen Aufgaben unseres Dorfes ? Solange uns 

der Staat noch helfen kann und will, sollten wir doch 

versuchen, mit diesem und ünserem Gemeindesteuergeld 

soviel wie möglich zu arbeiten. Brüttens Geld ist bis 

heute auf überlegte Weise angewendet worden, und somit 

ist auch eine sorgfältige und vorsichtige Budgetie- 

rung gerechtfertigt. Etwas gut zu verwalten war von 

jeher ebenso schwer wie blosse Entscheidungen. 

Nach gut zweistündiger Diskussion, wobei noch kurz 

auf den nächtlichen Lärm in unserem Dorf hingewiesen 

wurde, schloss BGB. Präsident, Ernst Bieri, die Versamm- 

lung. Es sei ihm für deren Leitung herzlich gedankt; 

dieser Abend war nötig, nützlich und erfolgreich. J. 

Wer Kegel schiebt, muss sich sagen lassen, wie er 
geschoben hat - auch von Kegeljungen. 

Moses Mendelsohn 

Die Zeit ist eine grosse Meisterin, sie ordnet viele 

Dinge. Corneille 

A.o. Gemeindeversammlung 

Freitag, 28. Sept. 1973, 20.00 Uhr, in der neuen Turn- 

halle. Traktanden nach bereits zugestellter Einladung. 



Aus dem "Rickenbacher" für Sie gelesen: 

Wie funktioniert der Finanzausgleich 

Finanzausgleich ! - Immer wieder erregt er die Ge- 
müter, namentlich vor und an den Budgetgemeinden. 
Vielleicht hilft der folgende Bericht mit, einmal 
etwas Klarheit über das sicher nicht einfach zu ver- 
stehende Gesetz zu schaffen. 

Einleitung 
Der Kanton Zürich setzt sich aus Gemeinden von sehr 
unterschiedlicher Grösse und wirtschaftlicher Struk- 
tur zusammen. So zählte zum Beispiel Sternenberg am 
l. Januar 1972 319 Einwohner, die Stadt Zürich hin- 
gegen 412 169 Einwohner. Oder: Die Steuerkraft pro 
Einwohner betrug im Jahre 1969 für Sternenberg 
Fr. 98.20, für Zürich Fr. 786.-, für Küsnacht sogar 
Fr. 1 560.70 und für Rickenbach Fr. 297.30 (Brütten 
Ir. De ms 

Angesichts solcher Unterschiede zwischen den einzel- 
nen Gemeinden wurde schon 1931 das Gesetz über den 
Finanzausgleich geschaffen. Dieses Gesetz erlaubt 
es dem Staat (oder verpflichtet ihn), die Steuerfüs- 
se der Gemeinden durch Staatsbeiträge nach Möglich- 
keit auszugleichen. In den Fünfzigerjahren stellte 
man fest, dass die bisherige Lösung des Lastenaus- 
gleiches keine weitere Annäherung der Gemeindesteuer- 
füsse mehr brachte. Am 11. September 1966 genehmigte 
dann das Zürcher Volk ein revidiertes Finanzaus- 
gleichsgesetz, welches für die finanzschwachen Ge- 
meinden des Kantons weitere Verbesserungen versprach. 

Beitragsberechtigung für den Bezug von Finanzaus- 
gleich 
Die Berechtigungsgrenze hängt ab vom Mittel der 
Steuerfüsse aller Gemeinden im Kanton. Dieses Mit- 
tel wird aber unter Berücksichtigung der Zahl der 
Steuerpflichtigen berechnet. Dies bedeutet: Wenn 
die Stadt Zürich ihren Steuerfuss um 5 % verändert, 
wird das kantonale Mittel sehr viel mehr ändern, 
als wenn dies die Gemeinden Sternenberg oder Ricken- 
bach tun. 1972 lag das kantonale Mittel bei 142 4. 
1973 wird es wegen der Steuererhöhung der Stadt 
Zürich (+ 10%) bei ca, 147 # liegen; 

Beitragsberechtigt ist jede Gemeinde, deren Steuer- 
fuss einschliesslich des in Steuerprozent umgerech- 
neten Finanzausgleiches im Durchschnit der drei 



letzten Jahre die für das Budgetjahr massgebende Be- 
rechtigungsgrenze überschreitet, und wenn sie zudem 
im Bezugsjahr einen Gesamtsteuerfuss festlegt, der 
nicht unter der Berechtigungsgrenze liegt. 

Auszug aus der Tabelle für die Berechtigungsgrenze 

Kantonales Mittel Berechtigungsgrenze 
aus dem Vorjahr 
140 - 144,9 155 % 
145 - 149,9 % 160 % 
150 - 154,9% 165 % 

Beitragsberechnung, Höhe des Beitrages 
Massgebend für die Höhe des Finanzausgleichsbetrages, 
den die Gemeinde erhält, ist der sogenannte "anre- 
chenbare Steueransatz". Dieser setzt sich aus dem 
Gesamtsteuerfuss aller Gemeindegüter, den in Steuer- 
prozente umgerechneten bisher bezogenen Finanzaus- 
gleichsbeiträgen und dem ebenfalls in Steuerprozente 
umgerechneten Ertrag der Personalsteuer zusammen. Für 
alle drei Komponenten gilt hier der Durchschnitt der 
drei Vorjahre. Je mehr der für die Gemeinde ermittel- 
te "anrechenbare Steueransatz" über der Berechti- 
gungsgrenze liegt, umso höher ist der Finanzaus- 
gleichsbeitrag. Dieser ist im Gesetz wiederum tabel- 
larisch festgehalten, und zwar als Wert in Prozen- 
ten der absoluten Steuerkraft der Gemeinde. Letztere 
ist wiederum der Durchschnitt von drei Jahren. 

Weitere interessante Ausschnitte aus dem Gesetz 

- Die Verteilung des Beitrages innerhalb der Ge- 
meinde auf die politischen Gemeinde und die Schul- 
gemeinde ist Sache des Gemeinderates und der 
Schulpflege. Können sie sich nicht einigen, so 
entscheidet die Direktion des Innern endgültig. 

- Vor der Festsetzung der Steueransätze sind die 
Budgets sämtlicher Gemeindegüter der Direktion 
des Innern zur Prüfung vorzulegen. 

- Bleibt die beitragsberechtigte Gemeinde infolge 
des Finanzausgleichsbeitrages unter der für das 
Bezugsjahr geltenden Berechtigungsgrenze, so wird 
der Beitrag soweit herabgesetzt, dass die Gemein- 
de ihren Steueransatz zum Ausgleich des Budgets 
mindestens bis zur Berechtigungsgrenze erhöhen 
muss, sofern sie nicht auf den Finanzausgleich 
verzichtet.
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- Die von den Gemeinden nicht b
ezogenen oder zurück- 

erstatteten Finanzausgleichsbeit
räge werden zusan- 

men mit Beiträgen der finanzst
arken Gemeinden in 

einen vom Regierungsrat verwal
teten Fonds gelegt. 

Aus diesem Fonds werden den Geme
inden, die bereits 

Finanzausgleich beziehen, Sond
erbeiträge an grosse 

Werke, wie Klär- und Kehrichtv
erbrennungsanlagen 

ausgerichtet, sofern diese die Finanzkraft der
 Ge- 

meinden übermässig beanspruche
n würden. 

+ 

Es wäre nach soviel Theorie inter
essant, wenn in 

einem Fortsetzungs-Beitrag konkret
e Zahlen aus un- 

serer Gemeinde zusammengestellt un
d kommentiert 

würden. 
Hz 

Wer seine Wünsche zähmt, ist immer reich genug. 
Voltaire 

Mitteilungen der Gesundheitsbe
hörde 

Tuberkulose-Schutzimpfung 

Im Herbst 1968 ist in unserer Gem
einde letztmals die 

Tuberkulose-Schutzimpfung durchg
eführt worden. Die 

Zircher Kantonale Tuberkulose-Li
ga wiederholt diese 

Aktion in unserer Gemeinde vorau
ssichtlich ab 2. 

Hälfte Oktober 1973. 

wir empfehlen Ihnen, sich gesamthaft zu dieser unent
- 

geltlichen und ungefährlichen Ak
tion anzumelden, und 

möchten Sie deshalb auf das vers
andte Orientierungs- 

und Anmeldeblatt aufmerksam mach
en (Anmeldetermin 

1. Oktober 1973). 

Hundehaltung 

Leider muss festgestellt werden, d
ass die Hundehaltung 

mancherorts immer wieder zu bere
chtigten Beanstan- 

dungen Anlass gibt. Besonders be
trüblich ist, dass 

selbst die Turn- und Spielwiesen b
eim Schulhaus Chapf 

durch Hundekot verunreinigt werden
. Wir bitten des- 

halb alle Hundebesitzer dringend, 
mitzuhelfen, dass 

solche Aergernisse vermieden we
rden können. 

Gesundheitsbehörde Brütten



Aus der Schulpflege 

Einem oft geäusserten Wunsch Rechnung tragend, ver- 
öffentlicht die Schulpflege nachfolgend die Ferien- 
daten: 

I%F3 6. Oktober 
Bu: 20, DE. 
24. November 
22. Dezember 
24. Dezember - 

1974 Zu er 
2. Februar 
4. - 16. Febr. 
4. März 
Bu ei A AD 
22. ADell 

u 
23% ME 
2. 
ee 
Bs: su 
10. August 
54... Oktober 
tu.:m:13, Dt, 
23. Dezember 
24. DEE. »- 
4... Janus 

l. Februar 
3. 
2% 
7 

“183, Febr. / 
”. Februar 

oe I Mr 

Bündelitag 
Herbstferien 
Schulkapitel 
Schulsilvester 
Weihnachtsferien 

Bündelitag 
Sportferien 
Fasnachtsmontag 
Frühlingsferien 
Beginn des neuen 
Schuljahres 
schulfrei 
Auffahrt 
Pfingstmontag 
Bündelitag 
Sommerferien 

Bündelitag 
Herbstferien 
Schulsilvester 
Weihnachtsferien 

Bündelitag 
Sportwochen 
Fasnachtsmontag 
Frühlingsferien 

In diesem Zusammenhang seien wieder einmal folgende 
gesetzliche Verfügungen in Erinnerung gerufen: 

Für ein voraussehbares Schulversäumnis ist rechtzei- 
tig im voraus um Dispensation nachzusuchen: bis zu 
2 Tagen beim Lehrer, bei längerer Dauer bei der 
Schulpflege. (Abs. 56 der Verordnung betr. das Volks- 
schulwesen) 

Gesuche um Dispensation an einem Samstag (auch Sanms- 
tag als letzter Schultag vor Ferien) sowie am Vortag 
eines Bündelitages dürfen, gemäss Weisung der Kant. 
Erziehungsdirektion, nicht bewilligt werden.



WOABLSAZ zu vermieten: 

Die Schulpflege ist in der Lage, per sofort die gut- 

ausgebaute Zweizimmerwohnung im Lehrerwohnhaus zu 

günstigen Bedingungen zu vermieten. Interessenten 

wenden sich bitte an Herrn W. Altorfer, Ankengasse, 
Brütten. 

Eu Nwiaderg" - (siehe Bildseite) 

Im Oberdorf an der Ankengasse steht dieses hundert- 

zwanzigjährige stattliche Wohnhaus aus der Zeit des 

späten Klassizismus. 

Fast vergessen und verträumt, - am Rande des Dorfes - 
strahlt dieser stille Winkel zusammen mit dem Wirts- 

haus "zur alten Post!" und dem "Gotthard" mit schöner 

Baumgruppe einen Reiz von besonderer Art auf uns aus. 

Die einladende Naturstein-Freitreppe führte zur ehe- 

maligen Gastwirtschaft und zur späteren Bäckerei. 

Die kunstvoll gearbeiteten Haustüren zeugen noch von 

der Liebe zum Handwerk und von der Verbundenheit mit 
der Tradition. 

Die rasche Entwicklung der "Wohnkultur! hat leider 

auch der "Weinberg!" zu spüren bekommen, - möge er 
noch lange Wohnstatt bleiben ! J. Wick 

Erntedankgottesdienst 

Am 14. Oktober findet in der Kirche der Erntedank- 
gottesdienst statt. Kirchenpflege und Landfrauen bit- 
ten für diesen Tag um Früchte, Gemüse, Blumen und 
Selbstgebackenes. Die Gaben sind für die Schwestern- 

schule Pilgerbrunnen, Zürich, bestimmt. Sie werden 

am Samstag, 13. Oktober zwischen 14.00 und 16.00 Uhr 
in der Kirche entgegengenommen. Herzlichen Dank. 

Kirchenpflege und Pfr. Burkhardt 



Jugendmusikschule 
nz 

EVER 1m 1etzten winter hatten 
UH/WVNGD AI Brüttens Stimmbürger 

va\ schlossen, den Gemeindebei- 
ww URAN Iv trag an die Jugendmusik- 
a: 7 IEW, schule Winterthur und Umge- 
a u 2 bung zu leisten. Damit hat- 

ten sie dem Jugendlichen 
ermöglicht, Musikunterricht im Dorf oder in Winter- 
thur zu besuchen. Seit dem Frühjahr nehmen nun eine 
Anzahl Schüler Klavierstunden. Das soll aber erst 
ein kleiner Anfang sein. Bei einer wöchentlichen 
Unterrichtszeit von 40 oder 60 Minuten können noch 
folgende Einzelinstrumentallektionen gegeben werden: 
Klavier, Geige, Cello, Querflöte, Klarinette und 
Trompete. Bei wenigstens vier Schülern pro Instru- 
ment wird der Unterricht in Brütten erteilt, sonst 
in Töss oder in der Stadt. Bei mindestens drei In- 
strumentalschülern aus derselben Familie kann ein 
Rabatt auf das Schulgeld gewährt werden. Die Ko- 
sten im halben Jahr belaufen sich auf Fr. 200.- 
(40 Min. pro Woche) und Fr. 300.- (60 Minuten). 

In den musikalischen Grundschulkursen werden die 
Kinder mit den Grundphänomenen der Musik vertraut 
gemacht durch Gehörbildung, rhythmische Erziehung, 
Notenlesen, Singen. Sie erhalten damit die nötige 
Vorbildung für späteren Blockflöten- oder anderen 
Instrumentalunterricht, ist aber nicht Bedingung. 
Die Erst- und Zweitklässler sollen vielmehr ge- 
weckt werden für elementare musikalische Erfahrun- 
gen. 

Für den Kurs in Brütten hat sich bereits eine Kin- 
dergärtnerin gefunden. In Gruppen von 8-12 Kindern 
wird sie eine Stunde in der Woche unterrichten. Es 
wird dafür ein Kursgeld von Fr. 50.- pro Semester 
erhoben. 

Vom Herbst an bekommt Brütten auch eine neue Orts- 
vertreterin: Frau Hippenmeyer, Säntisstrasse, Tel. 
30 13 35. Ab 26. September sind bei ihr alle "An- 
meldeformulare zu erhalten. Ursula Boeckli



Blockflötenkurs für Erwachsene 

Schon hie und da wurde der Wunsch nach einem Block- 

flötenkurs für Erwachsene geäussert. Bei genügender 

Beteiligung könnte im kommenden Winter ein solcher 

Kurs durchgeführt werden. Anmeldungen bitte mit An- 

gaben der gewünschten Kurszeit (Nachmittag oder Abend) 

bis 6. Oktober an Frau L. Baltensperger-Spälti, 
Gehretwinkel, Tel. 30 11 57. 

* 

Die gwhnte Altpapier sannlung m 

Jugendriege Brütten wird am Samstag, 27. Okt. 1973, 

durchgeführt. Es wird gebeten, die Säcke oder die 

übers Kreuz gebundenen Papierstösse beim üblichen 

Kehrichtsammelplatz zu deponieren. Besten Dank. 
Die Jugendriege 

* 

Der Anschlagkasten am Feuerwehrgebäude an der Dorf- 

strasse. orientiert über 

a Bei ini To a € a. 
13.45 Uhr, Tribüne Schützenwiese, in Winterthur 

en sches cschTe sa kur. 3 -am IL. und I 

Nov. 73, 09.00 Uhr, Kaserne, Zeughausstrasse in Win- 

terthur Sektionschef Brütten 

* 

Schulhausreinigung 
Für die auch dieses Jahr wieder notwendige Herbstrei- 

nigung von altem und neuem Schulhaus haben sich bis 

heute noch keine Hilfen gemeldet. Deshalb wird der 

Aufruf wiederholt. Bitte sich melden beim Abwart, 

W. Bangerter, Schulhaus Chapf, Tel. 30 12 84. 

* 

Nr. 36 erscheint am 26. Okt. 1973. - Beiträge sind 

stets willkommen. Einsendetermin 21. Okt./Postfach 10. 

Wer hätte Freude bei der Redaktion mitzuhelfen ? 


